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Bekanntmachung
STADT

ERFTSTADT

Nr- UVi

Nachfolgeregelung im Rat der Stadt Erftstadt

Herr Axel Busch, SPD Fraktion, hat mit Ablauf des 31.12.2023 sein Mandat als 
Stadtverordneter im Rat der Stadt Erftstadt niedergelegt.

Als Nachfolger hat die Wahlleiterin der Stadt Erftstadt gemäß den Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalwahlordnung

Herrn Mark Brehme, 50374 Erftstadt
festgestellt.

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung durch

■ alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes
■ die für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen der Parteien, die an der Wahl 

teilgenommen haben oder
■ die Aufsichtsbehörde

Einspruch erhoben werden.

Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin der Stadt Erftstadt, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Erftstadt, 25.01.2024

Die Bürgermeisterin 
als Wahlleiterin
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Nachfolgeregelung im Rat der Stadt Erftstadt

Herr Hans-Josef Zens, FDP Fraktion, hat mit Ablauf des 31.12.2023 sein Mandat als 
Stadtverordneter im Rat der Stadt Erftstadt niedergelegt.

Als Nachfolger hat die Wahlleiterin der Stadt Erftstadt gemäß den Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalwahlordnung

Herrn Uwe Schmidt, 50374 Erftstadt
festgestellt.

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung durch

■ alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes
■ die für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen der Parteien, die an der Wahl 

teilgenommen haben oder
■ die Aufsichtsbehörde

Einspruch erhoben werden.

Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin der Stadt Erftstadt, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Erftstadt, 25.01.2024

Die Bürgermeisterin 
als Wahlleiterin


